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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder für den 
Stiftungsrat der Bayerischen Forschungsstiftung  

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Gem. Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung der Bayerischen 
Forschungsstiftung i.V.m. § 6 Abs. 2 der Satzung der Bayerischen 
Forschungsstiftung werden die nachfolgend genannten Abgeordneten 
zu Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern bestellt: 

 

Mitglieder Stellvertreter/in 
  
CSU 
 
Erwin Huber Gudrun Brendel-Fischer 
  

 

SPD 

 

Georg Rosenthal Andreas Lotte 

Die Präsidentin 

Barbara Stamm 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 j auf:

Bestellung

von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern für den Stiftungsrat der 

Bayerischen Forschungsstiftung (s. a. Anlage 1)

Nach Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung der Bayerischen For

schungsstiftung besteht der Stiftungsrat unter anderem aus zwei Vertretern des Land

tags. Diese werden nach § 6 Absatz 2 der Satzung der Bayerischen Forschungsstif

tung für fünf Jahre bestellt. Für jedes Mitglied des Stiftungsrats kann ein 

stellvertretendes Mitglied bestellt werden. Das ist in § 6 Absatz 5 Satz 1 der Satzung 

geregelt.

Entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen haben die CSU-Fraktion und die 

SPD-Fraktion das Vorschlagsrecht für jeweils ein Mitglied und ein stellvertretendes 

Mitglied. Im Einzelnen können die von den vorschlagsberechtigten Fraktionen benann

ten Abgeordneten der Ihnen vorliegenden Liste entnommen werden.

(Siehe Anlage 1)

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Im Ältestenrat wurde vereinbart, dass über 

die Fraktionsvorschläge gemeinsam abgestimmt wird.

Ich lasse deshalb so abstimmen. Wer den Vorschlägen der Fraktionen seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? - 

Stimmenthaltungen? - Keine. Damit ist es so beschlossen.
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